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5.2.3 Reifenspezifikation EG8GT3 (alt)
Die Reifen müssen schwarz sein. Ausgenommen hiervon ist nur die Beschriftung der
Reifenflanken. Die Kompletträder müssen auf Speichenfelgen montiert sein. Der Reifen
muss herstellerseitig mit einer unveränderbaren Markierung für die Reifenhärte/
Mischung, wie einem Eindruck in der Felge, ausgestattet sein. Ein Aufkleber ist nicht
ausreichend. Der Reifen darf mit dieser Markierung nur mit einer Mischung im Handel
erhältlich sein. Die Felgen müssen über eine 17 mm 6-Kant Aufnahme verfügen.
Die Reifenbreite muss 38 bis 42 mm betragen. Der Reifendurchmesser muss 93 bis 98
mm betragen. Offset der Felgen maximal 7 mm. Die Reifen müssen im Handel erhältlich
sein und dürfen nicht verändert werden.Es sind nur im Handel erhältliche Hohlkammerreifen mit Profil oder Slicks erlaubt (kein Moosgummi oder Zellkautschuk).


5.2.3 Reifenspezifikation EG8GT3 (neu)
Die Reifen müssen schwarz sein. Ausgenommen hiervon ist nur die Beschriftung der
Reifenflanken. Die Kompletträder müssen auf Speichenfelgen montiert sein. Der Reifen
muss herstellerseitig mit einer unveränderbaren Markierung für die Reifenhärte/
Mischung, wie einem Eindruck in der Felge, ausgestattet sein. Ein Aufkleber ist nicht
ausreichend. Der Reifen darf mit dieser Markierung nur mit einer Mischung im Handel
erhältlich sein.  Die Felgen müssen über eine 
17 mm 6-Kant Aufnahme verfügen. Die Reifenbreite muss 38 bis 42 mm betragen. Der Reifendurchmesser muss 93 bis 98 102 mm betragen. Offset der Felgen maximal 7 mm. Die Reifen müssen im Handel erhältlich sein und dürfen nicht verändert werden. Es sind nur im Handel erhältliche Hohlkammerreifen mit Profil oder Slicks erlaubt (kein Moosgummi oder Zellkautschuk). Sollten die Reifen Herstellerseitig keine eindeutige Markierung haben, markiert der Ausrichter die neuen Sätze (die der Ausrichter aus der ungeöffneten Verpackung entnimmt).
